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BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH 
 

Frankfurt am Main 
 

 
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger für das Sondervermögen 

 
„Postbank Europa“ (künftig: „HANSApost Europa“) 

(ISIN: DE0009770289) 
 
 
Mit Wirkung zum 01.02.2024 überträgt die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, 
Frankfurt am Main, das Verwaltungsrecht für das oben genannte Sondervermögen an die 
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg. 
 
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ändert mit Übernahme die Allgemeinen 
Anlagebedingungen (AABen) und die Besonderen Anlagebedingungen (BABen) für das o. g. 
Sondervermögen.  
 
Die Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen betrifft die Anpassung auf die AABen der 
übernehmenden Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST. Die Anpassung umfasst keine 
inhaltlichen, sondern lediglich redaktionelle Änderungen.  
 
Diese Allgemeinen Anlagebedingungen, wie sie von der HANSAINVEST für alle OGAW- 
Sondervermögen und ab dem 01.02.2024 auch für den o. a. Fonds zur Anwendung kommen, wurden 
mit Bekanntmachung vom 17. Dezember 2021 veröffentlicht. Die Bekanntmachung hierzu findet sich 
auf der Website der HANSAINVEST unter nachfolgendem Link: 
https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/bekanntmachung/20211217_Bekanntmachung 
_OGAW_AAB_A_G_final.pdf 
 
In der Präambel der BABen wird zukünftig die HANSAINVEST als Kapitalverwaltungsgesellschaft 
aufgeführt. Darüber hinaus wird das Sondervermögen Postbank Europa umbenannt in HANSApost 
Europa. 
 
Sowohl der Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch die Änderungen der 
Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt. Sie 
treten mit Wirkung zum 01.02.2024 in Kraft. 
 
Bitte finden Sie nachstehend die geänderte Präambel der BABen abgedruckt. 
 
 
Frankfurt am Main, im Dezember 2023 
 
 

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH 
Die Geschäftsführung 
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„Besondere Anlagebedingungen („BABen“) 
 
 
 

Besondere Anlagebedingungen 
zur Regelung des Rechtsverhältnisses 

zwischen den Anlegern und der 
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, 

Hamburg, 
(„Gesellschaft“) 

für das von der Gesellschaft gemäß der 
OGAW-Richtlinie verwaltete Sondervermögen 

HANSApost Europa 
(„OGAW-Sondervermögen“), 

die nur in Verbindung mit den für das Sondervermögen 
von der Gesellschaft aufgestellten Allgemeinen Anlagebedingungen („AABen“) gelten. 

 
[…] 


